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ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel der Verordnung (EU) 2019/515 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, 
die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 764/2008, ist es, dem Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung mehr Geltung zu verschaffen. 

Dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung zufolge dürfen EWR-Mitgliedstaa-
ten (Mitgliedstaat) den Verkauf von Waren, die nicht unter die Harmonisierungs-
rechtsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) fallen und die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, in ihrem 
Hoheitsgebiet grundsätzlich nicht verbieten. Auf Basis der Verordnung (EU) 
2019/515 werden klare Verfahren festgelegt, um den freien Verkehr von Waren, 
die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, 
zu gewährleisten.  

Die Verordnung wird nach ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen grundsätzlich 
unmittelbar anwendbar. Gewisse Bestimmungen bedürfen jedoch einer Durchfüh-
rung im nationalen Recht, was eine Abänderung des Gesetzes über die Verkehrsfä-
higkeit von Waren erfordert. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt 

BETROFFENE STELLEN 

Amt für Bevölkerungsschutz 
Amt für Gesundheit 
Amt für Hochbau und Raumplanung 
Amt für Kommunikation 
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
Amt für Strassenverkehr 
Amt für Tiefbau und Geoinformation 
Amt für Umwelt 
Amt für Volkswirtschaft 
Landespolizei 
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Vaduz, 12. Juli 2022 

LNR 2022-831 

P 

1. AUSGANGSLAGE 

Die Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. März 2019 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem ande-

ren Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EG) Nr. 764/20081 (Verordnung (EU) 2019/515) ersetzt aus 

Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit die Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Ver-

fahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer 

Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in den 

Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 

3052/95/EG2 (Verordnung (EG) Nr. 764/2008). 

Die Verordnung (EU) 2019/515 beinhaltet insbesondere folgende Neuerungen: 

• Mit der freiwilligen Selbsterklärung („Erklärung zur gegenseitigen Anerken-

nung“) kann ein Wirtschaftsakteur (z.B. Hersteller) gegenüber der Behörde 

des Bestimmungsstaates darlegen, dass die Waren bereits in einem anderen 

Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht wurden. 

• Möglichkeit der Wirtschaftsakteure, das kostenfreie Problemlösungsverfah-

ren basierend auf SOLVIT zu nutzen, welches Unternehmern hilft, falls die 

gegenseitige Anerkennung verwehrt wurde. 

                                                      
1  ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 1.  
2  ABl. Nr. L 218 vom 13.08.2008, S. 21. 
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• Stärkung der Verwaltungszusammenarbeit, um die Anwendung des Prinzips 

der gegenseitigen Anerkennung zu verbessern. 

• Die Mitgliedstaaten richten sogenannte „Produktinfostellen“ ein, deren 

Hauptaufgabe darin besteht, Informationen über nationale Regelungen zu 

Produkten, für die bisher keine EU-weiten einheitlichen Regelungen getrof-

fen wurden, bereitzustellen, also zu Gesetzen, Verordnungen oder Verwal-

tungsvorschriften, aus denen sich Anforderungen an ein Produkt, wie zum 

Beispiel in Bezug auf die Zusammensetzung, Form, Grösse, Kennzeichnung, 

Verpackung, Etikettierung, ergeben. Diese Produktinfostellen spielen insbe-

sondere bei der Erleichterung der Kommunikation zwischen den nationalen 

Behörden und den Wirtschaftsakteuren eine wichtige Rolle und dienen den 

Wirtschaftsakteuren als Ansprechpartner. Die Produktinfostellen sind unter 

anderem verpflichtet, Informationen über den Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung und Kontaktinformationen der zuständigen Behörden zwecks 

direkter Kontaktaufnahme online bereitzustellen. Bei einer Produktin-

fostelle handelt es sich um einen in der Liste des Art. 2 Abs. 2 Bst. c der Ver-

ordnung (EU) 2018/1724 (Single Digital Gateway)3 genannten Hilfs- und 

Problemlösungsdienst. Von der Produktinfostelle werden für die Bereitstel-

lung von Informationen keine Gebühren verrechnet. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Die Verordnung (EU) 2019/515 ist in der EU am 18. April 2019 in Kraft getreten 

und seit dem 19. April 2020 in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar. 

Die Verordnung (EU) 2019/515 wurde mit Beschluss des Gemeinsamen EWR-

                                                      
3  Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die 

Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlö-
sungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S.1).  
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Ausschusses Nr. 105/2020 vom 14. Juli 2020 in das EWR-Abkommen übernom-

men. Sie wird mit Inkrafttreten des EWR-Übernahmebeschlusses in Liechtenstein 

unmittelbar anwendbar. Gewisse Bestimmungen bedürfen jedoch einer Durchfüh-

rung im Gesetz über die Verkehrsfähigkeit von Waren. Der Landtag hat dem Be-

schluss Nr. 105/2020 im Dezember 2020 seine Zustimmung erteilt.4 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Bei den durchführungsbedürftigen Bestimmungen handelt es sich insbesondere 

um die Festlegung, in welchem Gesetz die entsprechenden Bestimmungen gere-

gelt werden, sowie um die Festlegung der Aufgaben und organisatorischen Ein-

gliederung der Produktinfostelle. 

Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gewährleistet, dass Waren, die in 

einem Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht werden, in allen anderen 

Mitgliedstaaten vermarktet werden können, ohne dass sie an spezifische natio-

nale Vorschriften angepasst werden müssen. Dementsprechend dürfen Mitglied-

staaten den Verkauf von Waren, die nicht unter die EWR-Harmonisierungsrechts-

vorschriften fallen und die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr 

gebracht worden sind, in ihrem Hoheitsgebiet nicht ohne Weiteres verbieten. Aus-

nahmen von diesem Prinzip sind nur aus bestimmten übergeordneten Gründen 

des Allgemeininteresses gerechtfertigt (z.B. öffentliche Sicherheit, Gesundheits-

schutz).  

Zur Verbesserung des freien Warenverkehrs innerhalb des EWR wurden in den 

Mitgliedstaaten Produktinfostellen eingerichtet. Die Produktinfostellen sollen den 

Wirtschaftsbeteiligten anderer Mitgliedstaaten den Zugang zum nationalen Markt 

                                                      
4  vgl. BuA Nr. 140/2020. 
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erleichtern. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Informationen über Produkte, für 

die bisher keine EWR-weit einheitlichen Regelungen getroffen wurden, bereit zu 

stellen. Hierzu gehören insbesondere Informationen über geltende nationale Pro-

duktvorschriften. Dies sind Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften, 

aus denen sich Anforderungen an ein Produkt, wie zum Beispiel in Bezug auf die 

Zusammensetzung, Form, Grösse, Kennzeichnung, Verpackung, Etikettierung, er-

geben. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

Zu Art. 1 Abs. 1 Bst. g 

Art. 1 betreffend Gegenstand und Zweck des Gesetzes wird in Abs. 1 um einen 

neuen Bst. g ergänzt, der festgelegt, dass das Gesetz über die Verkehrsfähigkeit 

von Waren der Durchführung der Verordnung (EU) 2019/515 über die gegensei-

tige Anerkennung von Waren dient. 

Zu Art. 2 Bst. q 

Die Begriffsbestimmungen in Art. 2 werden zur Definition der Produktinfostelle 

um einen neuen Bst. q erweitert. Demnach handelt es sich bei einer Produktin-

fostelle um einen in der Liste des Art. 2 Abs. 2 Bst. c der Verordnung (EU) 

2018/1724 genannten Hilfs- und Problemlösungsdienst. 

Zu Art. 5b 

In Art. 5b werden die Aufgaben der Produktinfostelle festgelegt, welche aus Art. 9 

der Verordnung (EU) 2019/515 übernommen und aus Transparenzgründen im Ge-

setz aufgelistet werden. 

Zu Art. 6 Abs. 3 

In Abs. 3 wird die Zuständigkeit in Liechtenstein festgelegt. Es ist dies die Techni-

sche Prüf-, Mess- und Normenstelle, welche beim Amt für Volkswirtschaft 
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eingerichtet ist. Ebenso wird der Verweis auf Art. 7b anstatt 7a als "redaktionelle 

Änderung" festgehalten. 

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Die Vernehmlassungsvorlage wirft keine verfassungsrechtlichen Fragen auf. 
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6. VERNEHMLASSUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom ... 

über die Abänderung des Gesetzes über die Verkehrsfähigkeit von 

Waren 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren, LGBl. 

1995 Nr. 94, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 1 Bst. g 

g) der Verordnung (EU) 2019/515 über die gegenseitige Anerkennung von Wa-

ren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht 

worden sind.1 

                                                      
1 Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 über die ge-

genseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr gebracht 
worden sind und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 (ABl. L 91, 29.3.2019, p. 1–18). 
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Art. 2 Bst. q 

q) Bei einer Produktinfostelle handelt es sich um einen in der Liste des Art. 2 

Abs. 2 lit. c der Verordnung (EU) 2018/1724 über die Einrichtung eines ein-

heitlichen digitalen Zugangstors2 genannten Hilfs- und Problemlösungs-

dienst. 

Art. 5b 

Aufgaben der Produktinfostelle 

1) Die Produktinfostelle stellt folgende Informationen online bereit: 

a) Informationen über den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung und die 

Anwendung der Verordnung (EU) 2019/515; 

b) die Kontaktinformationen der zuständigen Behörden zwecks direkter Kon-

taktaufnahme; 

c) die verfügbaren Rechtsbehelfe und Verfahren bei Streitigkeiten. 

2) Falls erforderlich, liefert die Produktinfostelle auf Ersuchen eines Wirt-

schaftsakteurs oder einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats sach-

dienliche Informationen, von den nationalen technischen Vorschriften und natio-

nalen Verwaltungsverfahren oder einen Online-Zugang zu diesen Vorschriften und 

Verfahren sowie Angaben dazu, ob für die Waren oder Waren dieser Art nach na-

tionalem Recht eine Vorabgenehmigung notwendig ist. 

3) Die Produktinfostelle beantworten alle Ersuchen nach Abs. 2 binnen 15 

Arbeitstagen ab deren Eingang. 

                                                      
2 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die 

Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlö-
sungsdiensten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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4) Für die Bereitstellung von Informationen nach Abs. 2 werden keine Ge-

bühren erhoben. 

Art. 6 Abs. 3 

3) Der Vollzug der Bestimmungen über die allgemeine Sicherheit von 

Waren, über den Schutz der CE-Konformitätskennzeichnung (Art. 5a), die Aufga-

ben der Produktinfostelle (Art. 5b) sowie über die Harmonisierung technischer 

Vorschriften und Normen (Art. 7b) obliegt der Technischen Prüf-, Mess- und Nor-

menstelle. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am (1./Monat/Jahr) in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 
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